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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

01.12.1992 

Geschäftszahl 

88/14/0115 

Rechtssatz 

Die Bestimmung des § 68 Abs 1 EStG 1972 betreffend die steuerliche Begünstigung von 
Überstundenentlohnungen setzt voraus, daß der Arbeitgeber tatsächlich Zuschläge für Mehrarbeit ausbezahlt, 
wobei die diesbezügliche Nachweispflicht den Arbeitgeber trifft. Die AbgBeh ist nicht verpflichtet, und auch 
nicht berechtigt, im Schätzungsweg und ohne entsprechendes Tatsachenvorbringen die Bezahlung von 
Überstundenzuschlägen zu unterstellen. 


